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für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Zweiter Aufruf 
zur Einreichung von Interessenbekundungen

für das ESF-Bundesprogramm
„Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier 

(BIWAQ)“
Vom 8. Dezember 2010

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS) führt ein bundesweites  Interessenbekundungsverfahren
zur Durchführung von Projekten im Rahmen des ESF-Bundes-
programms „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)“
durch. 
Das Interessenbekundungsverfahren richtet sich an 
– Projektträger, die arbeitsmarktpolitische Projekte insbesonde-

re in Programmgebieten des Städtebauförderungsprogramms
„Soziale Stadt“ durchführen möchten;

– Kommunen und Kreise, die gebietsbezogene, zusätzliche und
im öffentlichen Interesse liegende Beschäftigungsmaßnahmen
(§§261, 270a des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III))
für langzeitarbeitslose Leistungsempfänger/innen nach dem
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), vorrangig aus „So-
ziale Stadt“- Gebieten, durchführen möchten, die gleichzeitig
zu einer Stabilisierung und Aufwertung von Programmgebie-
ten der Städtebauförderung beitragen (Quartiersarbeit);

– Projektträger, die ausgewählte Modellvorhaben des Ideenwett -
bewerbs Modellprojekt Bürgerarbeit des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales (BMAS) (Bekanntmachung vom
19. April 2010, BAnz. S. 1541) inhaltlich durch Begleit- und
Qualifizierungsmaßnahmen ergänzen möchten und dabei in
Programmgebieten der Städtebauförderung die Ziele der
 gebietsbezogenen integrierten Stadtentwicklungspolitik be-
rücksichtigen. 

Die einzelnen Programmgebiete der Städtebauförderungspro-
gramme können bei den Kommunen in  Erfahrung gebracht wer-
den. Darüber hinaus steht eine Liste mit den Programmgebieten
des Städtebauförderungsprogramms Soziale Stadt auf der Pro-
gramminternetseite www.biwaq.de zur Verfügung.
Interessierte Bewerberinnen und Bewerber sind aufgerufen,  ihre
Projektvorschläge

vom 10. Januar 2011 bis zum 9. Februar 2011
beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), Refe-
rat I 4, Deichmanns Aue 31–37, 53179 Bonn, einzureichen.
I. Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für die Förderung durch das ESF-Bundespro-
gramm BIWAQ sind folgende Vorschriften: 
– Förderrichtlinie zum ESF-Programm BIWAQ vom 1. Dezem -

ber 2010,

– §§23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung und die hierzu er-
gangenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften in der jeweils
gültigen Fassung,

– das Operationelle Programm des Bundes für den Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) für die Förderperiode 2007–2013
(CCI:2007DE05UPO001),

– Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006,
Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 5. Juli 2006 sowie die Verordnung (EG)
Nr. 1828/2006 der Kommission vom 8. Dezember 2006 in der
jeweils gültigen Fassung.

Die Vorschriften finden sich auf der Programminternetseite
www.biwaq.de.
II. Zielsetzung
Ziel des ESF-Bundesprogramms „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im
Quartier (BIWAQ)“ ist die Aufwertung und Stabilisierung von
benachteiligten Stadtgebieten durch eine Verbesserung der so-
zialen Situation der Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort.
Dazu fördert das BMVBS Projekte, die in den benachteiligten
Stadt quartieren (Programmgebiete des Städtebauförderungspro-
gramms Soziale Stadt) die Qualifikation und berufliche Situa-
tion der Bewohnerinnen und Bewohner sowie die lokale Öko-
nomie verbessern.
Um diesen Zielen Nachdruck zu verleihen, unterstützt das BMVBS
ergänzend dazu auch Projekte, die mit zusätzlichen und im öffent -
lichen Interesse liegenden gebietsbezogenen Beschäftigungs-
möglichkeiten (§§261, 270a SGB III) in Programmgebieten der
Städtebauförderung langzeitarbeitslosen erwerbsfähigen Leis -
tungs beziehern/innen nach SGB II, vorrangig aus Gebieten der
„Sozialen Stadt“, neue berufliche Perspektiven bieten.
Darüber hinaus sind Projekte, die mit Begleit- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen ausgewählte Modellvorhaben aus dem Ideen-
wettbewerb Modellprojekt Bürgerarbeit des BMAS (Bekanntma-
chung vom 19. April 2010, BAnz. S. 1541) in Städtebauförder-
gebieten inhaltlich sinnvoll ergänzen, ausdrücklich erwünscht.
Die Projekte sollen folgende Zielsetzung/en haben: 
– Integration von langzeitarbeitslosen Frauen und Männern in

Arbeit: 
Dieses Handlungsfeld umfasst alle Aktivitäten, die konkret ge-
eignet sind, die Langzeitarbeitslosigkeit von erwerbslosen Frau-
en und Männern zu beenden bzw. ihre Chancen auf Integra-
tion in eine erwerbssichernde Beschäftigung dauerhaft und
nachhaltig zu erhöhen. 

– Integration von Jugendlichen in Ausbildung und Arbeit (in-
klusive der Verbesserung des Übergangs von der Schule in den
Beruf): 
Dieses Handlungsfeld umfasst alle Aktivitäten, die  unmittelbar
dazu beitragen, die Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit
von  Jugendlichen zu steigern und ihre Chancen auf einen Aus-
bildung- oder erwerbssichernden Arbeitsplatz zu erhöhen.

– Stärkung der lokalen Ökonomie: 
Dieses Handlungsfeld umfasst alle Aktivitäten, die zum Aus-
bau des Quartiers als Wirtschaftsstandort beitragen.
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III. Zielgruppe der Förderung
Die Projekte sollen sich an folgende Personengruppen richten:
– langzeitarbeitslose Frauen und Männer, insbesondere ältere

langzeitarbeitslose Personen, Alleinerziehende und Personen
mit besonderen Vermittlungshemmnissen, Bezieher/innen von
öffentlichen Transferleistungen nach SGB II,

– Schüler/innen in Abgangs- und Vorabgangsklassen,
– Schulabbrecher/innen,
– Jugendliche und junge Erwachsene ohne Ausbildung oder exis -

tenzsichernde Erwerbstätigkeit,
– Existenzgründer/innen,
– Betriebe der lokalen Ökonomie.
IV. Fördergegenstand
1. Die Projekte sollen grundsätzlich in Programmgebieten der

 Sozialen Stadt stattfinden bzw. mehrheitlich Personen aus
 diesen Gebieten einbeziehen. 
Die Projekte sollen einen Zusammenhang mit den  Integrierten
Entwicklungskonzepten der Kommunen aufweisen und mit
städtebaulichen Investitionsmaßnahmen bzw. Organisations-
strukturen aus dem Programm der Sozialen Stadt verknüpft
sein.
Gefördert werden können vielfältige innovative Aktivitäten
wie z.B.: 
– Netzwerke, Initiativen, Kooperationen und Partnerschaften

innerhalb und außerhalb der Programmgebiete (z.B. zwi-
schen Schulen und lokalen Betrieben),

– mobile Beratungsteams, aufsuchende Bewohnermobilisie-
rung, assistierte Vermittlung von Problemgruppen,

– Werkstätten und Qualifizierungskurse,
– Aktivierungs- und Vermittlungsaktivitäten,
– Maßnahmen zur Herstellung der Ausbildungsreife und Unter-

stützung der Berufswegeplanung und Berufs(früh-)orien-
tierung,

– ausbildungsbegleitende Maßnahmen zur Vermeidung von
Ausbildungsabbrüchen,

– alternative Lern- und Lehrmethoden, wie z.B. Strategien
und Aktivitäten zur Förderung von informellem Lernen,

– Beratungen über neue Finanzierungsinstrumente, wie z.B.
Mikrokredite oder Mikro-Job-Center,

– Runde Tische, Arbeitskreise sowie Beratungs- und Infor-
mationsmaßnahmen,

– Konfliktmanagement, Schulungen von Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren,

– Konferenzen, Seminare,
– die Ermittlung von Potenzialen selbstständiger Arbeit im

Quartier und deren Verwirklichung.
2. Gefördert werden können ferner gebietsbezogene zusätzliche

und im öffentlichen Interesse liegende Beschäftigungsmaß-
nahmen im Sinne der §§261, 270a SGB III für langzeitarbeitslose
erwerbsfähige Leistungsbezieher/innen nach SGB II, die mit
den Zielen der gebietsbezogenen integrierten Stadtentwick -
lungspolitik verknüpft sind und in Programmgebieten  folgender
Städtebauförderprogramme stattfinden (Quartiersarbeit):
– Soziale Stadt,
– Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
– Stadtumbau Ost und Stadtumbau West,
– Aktive Stadt- und Ortsteilzentren,
– Städtebaulicher Denkmalschutz,
– Kleinere Städte und Gemeinden.
Voraussetzung ist, dass die Leistungsbezieher/innen nach
SGB II
– langzeitarbeitslos und erwerbsfähig sind,
– mindestens 25 Jahre alt sind,
– eine mindestens 6-monatige Aktivierungsphase durch die

Grundsicherungsstellen durchlaufen haben,
– bisher durch die Grundsicherungsstellen nicht in eine er-

werbssichernde Beschäftigung in den allgemeinen Arbeits-
markt vermittelt werden konnten.

Die nachzuweisende Aktivierungsphase muss folgende  Stufen
umfassen und durch die zuständigen Grundsicherungsstellen
durchgeführt worden sein:
– eingehende Beratung und Standortbestimmung des/der Leis -

tungsbeziehers/in,
– umfassende Vermittlungsaktivitäten für den/die Leistungs-

bezieher/in,
– geeignete Qualifizierungs- und Fördermaßnahmen für

den/die Leistungsbezieher/in.
3. Fördergegenstand können ferner Begleit- und Qualifizie-

rungsmaßnahmen sein, die ausgewählte Modellvorhaben aus
dem Ideenwettbewerb Modellprojekt Bürgerarbeit des BMAS
(Bekanntmachung vom 19. April 2010, BAnz. S. 1541) in Städte -
baufördergebieten, inhaltlich sinnvoll ergänzen und nicht
 bereits anderweitig gefördert werden.

4. Projekte, die unmittelbar Quartiersarbeit fördern oder Mo-
dellvorhaben des Ideenwettbewerbs Bürgerarbeit des BMAS
ergänzen, müssen in Zusammenhang mit den Zielen der ge-
bietsbezogenen integrierten Stadtentwicklungspolitik stehen. 
Dies ist insbesondere bei folgenden Themenfeldern der Fall: 
– Aufwertung des Wohnumfeldes und des öffentlichen Raums,
– Zwischennutzungen innerstädtischer Brachen,
– Förderung und Aktivierung der gesellschaftlichen  Teilhabe

(z.B. Bürgerengagement, Stadtteilleben, soziale Integration,
Quartierszentren),

– Sicherheit und Konfliktprävention im Quartier,
– Integration von Bewohnerinnen und Bewohnern mit Migra -

tionshintergrund,
– Daseinsvorsorge im Kontext des demografischen Wandels,
– Zugang zu Nahversorgung und haushaltsbezogenen Dienst-

leistungen – auch für bedürftige Bevölkerungsgruppen, Quar-
tiersservice/Sozialkaufhäuser,

– Sport und Gesundheitsvorsorge,
– (inter-)kulturelle und soziale Angebote im Quartier, Jugend -

arbeit, Barrierefreiheit,
– Landschaftspflege und Tourismus,
– Umweltschutz und Umweltbewusstsein.

5. Die Projekte sollen langfristig (mindestens 12 und höchstens
36 Monate) und auf Nachhaltigkeit angelegt sein. Eine Kom-
bination der verschiedenen Fördergegenstände gemäß den
Nummern 2.1, 2.3 und 2.4 der Förderrichtlinie BIWAQ vom
1. Dezember 2010 innerhalb eines Projektes ist  ausgeschlossen.
Die Chancengleichheit von Männern und Frauen ist besonders
zu berücksichtigen. Die Integration von Menschen mit Migra-
tionshintergrund ist ein wichtiger Gesichtspunkt innerhalb
des Programms und soll ebenfalls berücksichtigt werden.

V. Teilnahmeberechtigung
1. Bewerben können sich juristische Personen des privaten und

öffentlichen Rechts sowie Personengesellschaften, die unmittel -
bar in oder außerhalb von Programmgebieten des Programms
Soziale Stadt Projekte durchführen und mehrheitlich, d.h. zu
über 50%, Personen aus den Gebieten der Sozialen Stadt ein-
beziehen.

2. Bei Projekten, die die Einrichtung von  Quartiersarbeitsplätzen
zum Ziel haben, können sich nur Kommunen und Kreise in
Zusammenarbeit mit den Grundsicherungsstellen bewerben,
die Arbeitsplätze für zusätzliche und im öffentlichen  Interesse
liegende Arbeiten einrichten und diese mehrheitlich mit Per-
sonen aus Gebieten der Sozialen Stadt besetzen. Die  Kommunen
können unter Beachtung der Fördervoraussetzungen die Ein-
richtung der Quartiersarbeitsplätze auf andere geeignete Arbeit -
geber übertragen.

3. Bei Projekten, die ausgewählte Modellvorhaben des Ideen-
wettbewerbs Modellprojekt Bürgerarbeit des BMAS ergänzen,
können Bewerber nur juristische Personen des privaten und
öffentlichen Rechts sowie Personengesellschaften sein, die in
Programmgebieten der Städtebauförderung Maßnahmen durch-
führen und mehrheitlich, d.h. zu über 50%, Personen aus
Städtebaufördergebieten einbeziehen.

4. Eine Weiterleitung von Zuwendungen durch den Zuwen-
dungsempfänger an Kooperationspartner zur Erfüllung des be-
willigten Zuwendungszwecks ist auf Antrag möglich. Hierzu
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schließen Zuwendungsempfänger und Kooperationspartner
Kooperationsverträge, die nach Maßgabe des Bewilligungsbe-
scheides zu fertigen sind. Nachweispflichtig und gesamtver-
antwortlich ist allein der  Antragsteller/Zuwendungsempfänger.

5. Pro Programmgebiet kann von einem Bewerber nur eine Inte -
ressenbekundung eingereicht werden. Duplizierte oder inhalts -
gleiche Projektvorschläge eines Bewerbers werden vom Interes -
senbekundungsverfahren ausgeschlossen. Vor der Bewilligung
darf nicht mit dem Projektvorhaben begonnen worden sein.

VI. Teilnahmevoraussetzungen
Die Projektvorschläge müssen Aussagen zu folgenden Punkten
enthalten:
1. Angaben zum Träger

– Name, Anschrift und Kontaktdaten mit Ansprechpartner,
– Organisationstyp und Rechtsform,
– Fachliche Qualifikation und Erfahrungen des Trägers:

– fachliche Qualifikationen und Erfahrungen im Pro jekt -
mana gement,

– bisherige Projekterfahrungen, insbesondere im Rahmen
von EU-Programmen.

2. Angaben zum Vorhaben
– Projektname,
– inhaltliche Zielsetzung, Dauer und Ort des Projektes,
– Durchführungszeitraum des Projektes,
– Zuordnung zu den inhaltlichen Zielsetzungen des ESF-

Bundesprogramms BIWAQ,
– Angaben zur Zielgruppe,
– Angaben zum Programmgebiet, in dem das Projekt durch-

geführt werden soll.
3. Beschreibung der Projekte

– Ausgangslage und Zielsetzung (mit geschlechterdifferen-
zierten quantitativen Daten und Zielindikatoren unterlegt),

– Beschreibung der Maßnahme und Darlegung der Synergie -
effekte bei mehreren Projektbausteinen,

– Zusammenhang mit Zielen des Integrierten Entwicklungs-
konzepts der Kommunen im Rahmen des Programms  Soziale
Stadt,

– Zusammenhang mit Organisationsstrukturen oder Investi-
tionen der Städtebauförderung,

– Zusammenarbeit mit relevanten Kooperationspartnern vor
Ort (z.B. Quartiersmanagement, Kommunen, Kammern; Ab-
sichtserklärungen sind erst im Antragsverfahren erforder-
lich),

– Aussagen zur Integration von Gender Mainstreaming bei
der Planung und Umsetzung (Aussagen zur Evaluation des
Projektes sind erst im Antragsverfahren erforderlich),

– Aussagen zu Chancengleichheit von Männern und Frauen
sowie Nachhaltigkeit,

– Arbeits- und Zeitplan,
– Ausgaben- und Finanzierungsplan,
– Darstellung der Kofinanzierung (Kofinanzierungserklärun-

gen sind erst im Antragsverfahren erforderlich),
– Angaben zu einer anderweitigen Förderung durch  EU-Mittel

(Verbot der ESF-Doppelförderung).
Projekte, die die Einrichtung von Quartiersarbeitsplätzen zum
Ziel haben, müssen zusätzliche Aussagen zu folgenden  Punkten
enthalten:
– Anzahl der geplanten Quartiersarbeitsplätze (mindestens

10, maximal 30),
– geplante Einsatzbereiche in den Programmgebieten der Städ-

tebauförderung und deren Zusammenhang mit den Zielen
der gebietsbezogenen integrierten  Stadtentwicklungspolitik,

– Beschreibung der konkreten Arbeitsmaßnahmen,
– Aussagen zu Zusätzlichkeit und öffentlichem Interesse ge-

mäß §§261, 270a SGB III der einzelnen Arbeitsmaßnahme
im Einsatzbereich (Einzelfallprüfung; Unbedenklichkeits-
erklärung der Kammern ist erst im Antragsverfahren erfor-
derlich),

– Zusammenarbeit und ordentliches Beteiligungsverfahren
im Form eines Steuerungsgremiums mit den relevanten Ko-
operationspartnern vor Ort (Grundsicherungsstellen, Arbeits -
marktverwaltung, Kammern, Quartiersmanagement, Gleich-
stellungsbeauftragte),

– Aussagen zur Umsetzung der mindestens sechsmonatigen
Aktivierungsphase (Beratung/Standortbestimmung, Vermitt -
lung, Qualifizierung/Förderung) für die  Langzeitarbeitslosen,

– Angaben zur passgenauen Besetzung der Quartiersarbeits -
plätze (z.B. Ausschreibung, Eignungsfeststellung, Erpro-
bung/Praktika, Weiterbildung) unter ausgewogener Beteili-
gung von Frauen und Männern,

– Aussagen zu Begleit- und Qualifizierungsmaßnahmen für
die auf einem Quartiersarbeitsplatz eingesetzten Personen
und zur Zusammenarbeit mit den Grundsicherungsstellen
(Betreuung, Qualifizierung, Vermittlung in den  allgemeinen
Arbeitsmarkt),

– Angaben zu einer anderweitigen Förderung durch den Ideen-
wettbewerb Modellprojekt Bürgerarbeit des BMAS (Verbot
der ESF-Doppelförderung).

Projekte, die ausgewählte Modellvorhaben des Ideenwettbe-
werbs Modellprojekt Bürgerarbeit des BMAS zusätzlich er-
gänzen, müssen zusätzliche Aussagen zu folgenden Punkten
enthalten: 
– Bezeichnung des ausgewählten Modellvorhabens aus dem

Ideenwettbewerb Modellprojekt Bürgerarbeit des BMAS,
– Zusammenhang des Modellvorhabens mit den Programm-

gebieten der Städtebauförderung,
– Zusammenhang des Projektes mit den Zielen der gebiets-

bezogenen integrierten Stadtentwicklungspolitik,
– Beschreibung der konkreten ergänzenden Begleit- und Qua-

lifizierungsmaßnahmen,
– Anzahl der von der Maßnahme umfassten Bürgerarbeitsar-

beitsplätze (mindestens 10, maximal 30).
4. Ergebnissicherung

– grundsätzlich Instrumente und Methoden zur Überprüfung
der Zielerreichung,

– grundsätzlich Angabe grundlegender Indikatoren für die
Messbarkeit der Zielerreichung,

– Darstellung, wie erfolgreich erprobte Strukturen im Verlauf
des Projektes und darüber hinaus in die Regelorganisation
der beteiligten Stellen übernommen werden sollen (Sicher -
stellung der Nachhaltigkeit).

5. Projektsteuerung
– konkrete Darstellung des geplanten Personaleinsatzes (erst

im Antragsverfahren erforderlich).
6. Kosten und Finanzierungsplan

– Angaben zum finanziellen Umfang der Projektförderung
(Gesamtkosten und Gesamtfinanzierung des Vorhabens über
die Projektlaufzeit, einschließlich der beantragten ESF- und
Bundesmittel),

– Aufschlüsselung der geplanten Ausgaben nach Kostenpo-
sitionen,

– Angaben zur Herkunft und Sicherstellung der Kofinanzie-
rung. Hierfür sind spätestens bei Antragstellung Absichts-
erklärungen der Kofinanzierungsgeber sowie eine nach-
vollziehbare Kalkulation der Kofinanzierung vorzulegen.

Weitere Informationen und Voraussetzungen finden sich in der
Förderrichtlinie BIWAQ vom 1. Dezember 2010 des BMVBS, den
Formblättern mit Erläuterungen für die Projektvorschläge und
im Leitfaden für die Interessenbekunder. Hinweise zur Projekt -
förderung enthält der Leitfaden „ESF-Projektförderungen im
Bundesverwaltungsamt – Fördergrundsätze“ in der jeweils
 aktuellen Fassung. 
Die Dokumente werden auf der Programminternetseite
 www.biwaq.de eingestellt.
VII. Förderdauer/Projektlaufzeit
Gefördert werden Projekte mit einer Laufzeit von mindestens 12
und höchstens 36 Monaten. Die Projekte müssen bis spätestens
31. Oktober 2014 beendet sein.
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VIII. Förderhöhe
Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben je Projekt liegen bei
mindestens 200000 € und höchstens 2 Mio. € über die gesamte
Projektlaufzeit. Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung nach
dem Prinzip der Anteilsfinanzierung und je nach Zielgebiet zu
den folgenden Förderkonditionen:
1. Zielgebiet Konvergenz (neue Bundesländer und Region Lüne -

burg)
– maximal 75% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben

werden aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF)
finan ziert,

– maximal 18% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben
werden aus Bundesmitteln des BMVBS finanziert,

– mindestens 7% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben
sind durch den Zuwendungsempfänger als Kofinanzierung
zu erbringen.

2. Zielgebiet „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und  Beschäftigung“
(alte Bundesländer und Berlin gesamt, ohne Region Lüne burg)
– maximal 50% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben

werden aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF)
 finanziert,

– maximal 38% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben
werden aus Bundesmitteln des BMVBS finanziert,

– mindestens 12% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben
sind durch den Zuwendungsempfänger als Kofinanzierung
zu erbringen.

3. Kofinanzierung
Die Kofinanzierung durch den Zuwendungsempfänger kann
durch private und öffentliche Mittel gewährleistet werden.
 Eine Kofinanzierung durch ESF-Mittel ist ausgeschlossen.
 Nähere Bestimmungen enthält der Leitfaden Kofinanzierung
des BMAS in der jeweiligen aktuellen Fassung. Die Projekt-
träger müssen rechtzeitig sicherstellen, dass die  Kofinanzierung
für die gesamte Projektlaufzeit gesichert ist und in den Kofinan -
zierungsmitteln keine Mittel der Europäischen Strukturfonds
enthalten sind.

IX. Zuwendungsfähige Ausgaben
Die Zuwendungen werden im Rahmen der Projektförderung als
nicht rückzahlbare Zuschüsse gewährt.
Erstattet werden können:
– projektbezogene Personalausgaben,
– Reisekosten im Inland für Projektpersonal und Experten/in-

nen auf Grundlage des Bundesreisekostengesetzes (BRKG),
– projektbezogene Sachausgaben (z.B. abschreibungsfähige Wirt-

schaftsgüter, geringwertige Wirtschaftsgüter, (anteilige) Mie-
te, projektbezogene Fortbildungskosten des Projektpersonals),

– allgemeine Verwaltungskosten/Verwaltungsgemeinkosten in
Höhe einer Pauschale von zur Zeit 7% der zuwendungsfähi-
gen Gesamtausgaben (z.B. anteilige Ausgaben für Geschäfts-
führung und allgemeine Verwaltung, sämtliche zuwendungs-
fähigen Mietnebenkosten, Büromaterialien, Ausgaben für Te-
lekommunikation und Porto, IT-Infrastruktur),

Projektträger, die mit ihren Projekten gebietsbezogene, zusätzli-
che und im öffentlichen Interesse liegende Beschäftigungsmög-
lichkeiten für langzeitarbeitslose Leistungsbezieher/innen nach
SGB II anbieten, können einen Förderbetrag in Höhe von mo-
natlich insgesamt 1080 € als Zuschuss zum Arbeits entgelt in
 Höhe von 900 € und zu den Sozialversicherungsbeiträgen (ohne
Arbeitslosenversicherung) des Arbeitgebers in Höhe von 180 €
erhalten. Im Einzelfall kann alternativ bei einer Wochenarbeits-
zeit von 20 Stunden ein Förderbetrag in Höhe von monatlich ins-
gesamt 720 € als Zuschuss zum Arbeitsentgelt in Höhe von 600 €
und zu den Sozialversicherungsbeiträgen (ohne Arbeitslosen-
versicherung) des Arbeitgebers in Höhe von 120 € gewährt 
werden. Zusätzlich können Zuschüsse zu folgenden Ausgaben
gewährt werden:
– für die projektbezogenen Aufgaben einer Koordinierungs stelle

(Personal- und Sachkosten) in Höhe von höchstens 30000 €
pro Jahr,

– für die erforderliche fachgerechte begleitende Betreuung der
auf einem Quartiersarbeitsplatz eingesetzten Person in Höhe
von jährlich maximal 2000 €,

– für die erforderliche Weiterqualifizierung (mindestens 6 Wo-
chen pro Jahr) der auf einem Quartiersarbeitsplatz eingesetz-
ten Person in Höhe von jährlich maximal 2000 €.

Projektvorhaben, die ausgewählte Modellvorhaben des Ideen-
wettbewerbs Modellprojekt Bürgerarbeit des BMAS inhaltlich
ergänzen, können Zuschüsse zu folgenden Ausgaben gewährt
werden:
– für die projektbezogenen Aufgaben einer Koordinierungsstel-

le (Personal- und Sachkosten) in Höhe von höchstens 30000 €
pro Jahr,

– für die erforderliche fachgerechte begleitende Betreuung der
auf einem vom BMAS geförderten Bürgerarbeitsplatz einge-
setzten Person in Höhe von jährlich maximal 2000 €,

– für die erforderliche Weiterqualifizierung (mindestens 6 Wo-
chen pro Jahr) der auf einem vom BMAS geförderten Bürger-
arbeitsplatz eingesetzten Person in Höhe von jährlich maxi-
mal 2000 €.

Nähere Informationen über die Zuwendungsfähigkeit der Aus-
gaben sind im Leitfaden „ESF-Projektförderungen im Bundes-
verwaltungsamt – Fördergrundsätze“ auf der Programminter-
netseite www.biwaq.de enthalten.
5. Auftragsvergabe

Die Projektträger sind verpflichtet, bei Auftragsvergaben die
Vorschriften zum öffentlichen Beschaffungswesen  einzuhalten.
Die  Projekte sind an die Einhaltung der Vergabevorschriften
gebunden. 
Weitere Informationen finden sich im Leitfaden „ESF-Pro-
jektförderungen im Bundesverwaltungsamt –  Fördergrundsätze“
auf der Programminternetseite www.biwaq.de.

X. Auswahlverfahren
Die Bewertung der form- und fristgerecht eingegangenen Inte -
ressenbekundungen erfolgt durch extern beauftragte  unabhängige
Fachgutachterinnen und Fachgutachter in einem objektivierten
Prüf- und Bewertungsverfahren anhand eines einheitlichen, struk-
turierten Bewertungsschemas mit verschiedenen Prüfkriterien
 sowie deren prozentualer Gewichtung. 
Die Auswahl der für förderwürdig erachteten Projektvorhaben
erfolgt im Rahmen des verfügbaren Mittelvolumens nach Höhe
der  erreichten Punktzahl.
Verbleibende Positivfälle, die im verfügbaren Mittelrahmen nicht
gefördert werden können, werden in eine Nachrückerliste auf-
genommen.
Die ausgewählten Interessenbekundenden werden schriftlich be-
nachrichtigt und zur Abgabe eines Antrages beim Bundesver-
waltungsamt (BVA) aufgefordert. Das BVA entscheidet als Be-
willigungsstelle in eigener Zuständigkeit im Rahmen seines
pflichtgemäßen Ermessens und der verfügbaren Haushaltsmittel
über die Zuwendung. Nicht ausgewählte Interessenbekundende
erhalten eine schriftliche Mitteilung.
XI. Form und Frist
Für die Interessenbekundungen sind die Formulare auf der Pro-
gramminternetseite www.biwaq.de zu verwenden. Es können
nur Interessenbekundungen berücksichtigt werden, die einen
Ausdruck des jeweiligen Formulars in dreifacher Ausfertigung
rechtsverbindlich unterschrieben spätestens bis zum 9. Februar
2011 (Datum des Poststempels) an das
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)
Referat I 4 
Deichmanns Aue 31–37 
53179 Bonn 
versandt haben.
Die ausgefüllten Formulare zu den Projektvorschlägen nach Ab-
schnitt IV Nummer 2 und 3 sind außerdem bis zum 9. Februar
2011 (23.59 Uhr) elektronisch an folgende E-Mail-Adresse zu
 übersenden: 

biwaq@bbr.bund.de
Zum gleichen Zeitpunkt wird das Online-Verfahren für Projekt-
vorschläge nach Abschnitt IV Nummer 1 geschlossen.
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XII. Weiteres Verfahren
Das Bewertungsverfahren durch die Fachgutachterinnen und
Fachgutachter wird voraussichtlich bis Ende April 2011 abge-
schlossen sein. Alle Bewerberinnen und Bewerber werden über
das Auswertungsergebnis ihrer Interessenbekundung schriftlich
informiert. Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber er-
halten gleichzeitig eine Aufforderung, innerhalb einer  bestimmten
Frist einen Förderantrag beim 
Bundesverwaltungsamt
Referat II B 1
Eupener Straße 125
50933 Köln 
zu stellen.
XIII. Mitwirkungspflichten während der Projektdurchführung 
Um eine fachliche Beratung und Begleitung für die Projektträger
sowie eine wissenschaftliche Ergebnisauswertung zu gewähr-
leisten, ist es erforderlich, dass die an den ausgewählten Pro-
jekten beteiligten Personen nichtpersonenbezogene Daten über
ihr Projekt zur Verfügung stellen. Die Zuwendungsempfänger
sind ferner verpflichtet, mit den für das Monitoring und die
 Evaluation des Programms beauftragten Stellen zusammenzuar-
beiten und diese bei der Evaluation des Programms BIWAQ zu
 unterstützen. Die Evaluation erfolgt anhand festgelegter Indika-
toren, die auf der Programminternetseite www.biwaq.de veröf-
fentlicht werden.

Berlin, den 8. Dezember 2010 
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